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Antrag nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG)
Ihre Anträge vom 9. und 10. Dezember 2021 

████████████████

auf Ihre mit E-Mails vom 9. und 10. Dezember 2021 gestellten Anträge nach dem Lan-
desinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) auf Herausgabe des Vertrags mit der Rechtsan-
waltskanzlei, die das MWK in dem Prozess vor dem VG Karlsruhe, Az. 11 K 
11104/17, und in den Prozessen vor dem VG Stuttgart, Az. 13 K 14079/17 sowie Az. 
10 K 15207/17, vertreten hat, hin übersende ich Ihnen in der Anlage die Korrespon-
denz mit der Kanzlei, aus der der Vertragsschluss hervorgeht. Personenbezogene An-
gaben wurden geschwärzt.  
Das erbetene Dokument ist eine amtliche Information im Sinne des LIFG, auf deren 
Herausgabe ein Anspruch besteht. Nach Beteiligung der Kanzlei nach § 8 LIFG ist 
festzustellen, dass weder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gemäß § 6 LIFG die 
Herausgabe ausschließen, noch Gründe nach § 4 LIFG bestehen, die die Herausgabe 
einschränken.  
Gebühren und Auslagen werden gemäß § 10 Abs. 3 LIFG nicht erhoben.  
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